
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

7632-6 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 

2. Aktualisierung 2010 (11. Juni 2010) 
 
 
Das Versicherungsvertragsgesetz wurde durch Art. 10 des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucher-
kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vor-
schriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2355, mit Wirkung vom  
11. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 8  Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Ver-
tragserklärung innerhalb von zwei Wochen wider-
rufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 
Versicherer zu erklären und muss keine Begrün-
dung enthalten; zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, 
zu dem folgende Unterlagen dem Versicherungs-
nehmer in Textform zugegangen sind: 

1. … 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das 

Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs, die dem Versicherungsneh-
mer seine Rechte entsprechend den Erfor-
dernissen des eingesetzten Kommunikati-
onsmittels deutlich macht und die den Na-
men und die Anschrift desjenigen, gegen-
über dem der Widerruf zu erklären ist, sowie 
einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf 
die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 ent-
hält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des 
Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom Bundesministerium 
der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. 
Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen 
nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1.-3. … 

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versi-
cherungsverträgen, die von beiden Vertragspartei-
en auf ausdrücklichen Wunsch des Versiche-
rungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der 
Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausge-
übt hat. 

(4) … 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der 
dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 

neu 
 
§ 8  Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 
Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versi-
cherer zu erklären und muss keine Begründung 
enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, 
zu dem folgende Unterlagen dem Versicherungs-
nehmer in Textform zugegangen sind: 

1. (unverändert) s 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das 

Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs, die dem Versicherungsneh-
mer seine Rechte entsprechend den Erfor-
dernissen des eingesetzten Kommunikati-
onsmittels deutlich macht und die den Na-
men und die ladungsfähige Anschrift des-
jenigen, gegenüber dem der Widerruf zu er-
klären ist, sowie einen Hinweis auf den 
Fristbeginn und auf die Regelungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 enthält. 

Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen 
nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 

 
 
 
 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1.-3. (unverändert) 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des 
Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor 
der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. 

 
(4) (unverändert) 
(5) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu ertei-

lende Belehrung genügt den dort genannten 
Anforderungen, wenn das Muster der Anlage 
zu diesem Gesetz in Textform verwendet wird. 



 

 

    
 

Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das Wider-
rufsrecht festzulegen. 
 
 
 
 
§ 33  Fälligkeit 

(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmali-
ge Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart 
sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen. 

(2) … 
 
 
-- 

Der Versicherer darf unter Beachtung von Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2 in Format und Schriftgröße 
von dem Muster abweichen und Zusätze wie 
die Firma oder ein Kennzeichen des Versiche-
rers anbringen. 
 
§ 33  Fälligkeit 

(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmali-
ge Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart 
sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf 
von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

(2) (unverändert) 
 
 
Anlage 
 

 
 


